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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1995

Norm

StGB §127 B3

Rechtssatz

Eine Beobachtung der Täter erst beim Abtransport der Beute vom Tatort ändert nichts an der bereits mit dem

Gewahrsamsbruch eingetretenen Vollendung des Diebstahls.
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